
 

Amt Barnim-Oderbruch  

Gemeinde Prötzel 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Die Gemeindevertretung Prötzel hat folgende Beschlüsse gefasst: 

 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Prötzel vom 06.11.2013: 

 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/Ö12 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, dass nachfolgend aufgeführte Maßnahmen in das 

Regionalentwicklungskonzept für den Mittelbereich Bad Freienwalde aufgenommen werden 

sollen: 

 

1. Umgestaltung des Gutsensembles Harnekop zum Dorfzentrum 

2. Fertigstellung der Hauptstraße in Harnekop bis zur Kreuzung 

3. Ausbau der virtuellen Infrastruktur 

4. Erneuerung der Verbindungsstraße Sternebeck - Herzhorn 

5. barrierefreie Gestaltung der Gehwege in Sternebeck 

 

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      11                             davon anwesend:    10 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:    0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  10        Dagegen:   0                Enthaltung:   0 

 
 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/Ö13 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt: 

 

1. Der Vorentwurf der Außenbereichssatzung der Gemeinde Prötzel, Gemeindeteil 

Biesow wird in der vorliegenden Fassung befürwortet.  

2. Der Vorentwurf der o.g. Außenbereichssatzung wird einen Monat öffentlich ausgelegt. 

Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der 

Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine 

Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. 

3. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 

Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind zum Vorentwurf 

einzuholen. 

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      11                             davon anwesend:    10 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:    0 



 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  10        Dagegen:   0                Enthaltung:   0 

 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/N18 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des Gestattungsvertrages mit der WBG – 

Wohnungsbaugesellschaft der Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch mbH – über die 

Heckenbepflanzung im Bereich der Wohnobjekte Strausberger Straße 5 – 7.  

Die Nutzung durch die WBG erfolgt unentgeltlich. Die WBG übernimmt sämtliche mit der 

Überlassung verbundenen Verkehrssicherungs- und Bewirtschaftungspflichten.  

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 10 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:      10       Dagegen:      0          Enthaltung:  0 

 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/N19 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den Verkauf des Grundstücks Prötzel, OT 

Harnekop, Hauptstr. 51 – 61  

 

Gemarkung Harnekop, Flur 1,  

 

Flurstück 26 – 2398 m² Verkaufsfläche 2398 m²  GBl. 635 

 

an   Detlef Reppien   Peter Liebecke 

  Zur alten Ziegelei 1   Strausberger Str. 22 

  15345 Prötzel OT Harnekop  15345 Prötzel OT Prötzel 

 

zum Verkehrswert entsprechend aktualisiertem Gutachten. Das Grundstück befindet sich in 

Kommunaleigentum der Gemeinde Prötzel. Die Entbehrlichkeit des Grundstücks wird von 

der Gemeindevertretung festgestellt.  Alle Kosten, die in Verbindung mit dem Kaufvertrag 

stehen, sind von den Erwerbern zu tragen. Der Kaufpreis ist innerhalb von 6 Wochen nach 

Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. Der Besitzübergang erfolgt wie es steht und liegt mit 

dem 1. des Monats der auf die vollständige Kaufpreiszahlung fällt.  

Wertabschöpfungsklausel: Bei Verkauf des Vertragsgegenstandes innerhalb der nächsten 10 

Jahre über dem jetzigen Kaufpreis ist der Mehrerlös aus dem Verkauf in voller Höhe (100 %) 

an die Gemeinde abzuführen.  

 

Gleichzeitig wird der Beschluss Nr. 10/00 vom 16. 02. 2000 aufgehoben.  

 

Mit den Erwerbern wird vereinbart, dass die Gemeinde Prötzel im südlichen Bereich des 

Grundstückes ein Wegerecht zum Schlosssee erhält. Dies schließt auch mit ein, dass die 

Gemeinde zweimal im Jahr auf der südlichen Fläche Feierlichkeiten unentgeltlich 

durchführen darf. Diese Vereinbarung ist dinglich zu sichern. 

Mit den Erwerbern ist zu vereinbaren, dass diese im 2. Jahr nach Abschluss des notariellen 



 

Kaufvertrages mit den heute beschriebenen Umbaumaßnahmen beginnen und diese innerhalb 

weiterer 3 Jahre abschließen. 

Im Falle des Verstoßes fällt das Grundstück gegen Rückzahlung des heutigen Kaufpreises an 

die Gemeinde zurück. 

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 10 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  1 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:      9      Dagegen:      0             Enthaltung:  0 

 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/N20 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den Verkauf des Grundstücks Prötzel, OT 

Harnekop, Hauptstr. 51 – 57  

Gemarkung Harnekop, Flur 1, 

Flurstück 26     GBl. 635 

 

an    Viola und Claus Peter Thomas 

   Rheinsteinstr. 81 

   10318 Berlin 

 

zum Verkehrswert lt aktualisiertem Gutachten. Das Grundstück befindet sich in 

Kommunaleigentum der Gemeinde Prötzel. Die Entbehrlichkeit des Grundstücks wird von 

der Gemeindevertretung festgestellt. Alle Kosten, die in Verbindung mit dem Kaufvertrag 

stehen, sind von den Erwerbern zu tragen. Der Kaufpreis ist innerhalb von 6 Wochen nach 

Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. Der Besitzübergang erfolgt wie es steht und liegt mit 

dem 1. des Monats der auf die vollständige Kaufpreiszahlung fällt.  

Wertabschöpfungsklausel: Bei Verkauf des Vertragsgegenstandes innerhalb der nächsten 10 

Jahre über dem jetzigen Kaufpreis ist der Mehrerlös aus dem Verkauf in voller Höhe (100 %) 

an die Gemeinde abzuführen.  

 

Gleichzeitig wird der Beschluss Nr. 10/00 vom 16. 02. 2000 aufgehoben.  

 

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 10 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  1 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:      0       Dagegen:      9            Enthaltung:  0 

 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/N21 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den Verkauf des Grundstücks Prötzel, OT 

Harnekop, Seestr. 15-17 einschließlich angrenzender Gartenflächen in der 

 

Gemarkung Harnekop, Flur 1 

Flurstück 91 – 904 m²   - Verkaufsfläche 904 m² GBl. 767 



 

Flurstück 49/4 – 533 m²  - Verkaufsfläche 533 m² GBl. 781 

Flurstück 49/5 – 227 m²  - Verkaufsfläche 227 m² GBl. 781 

Flurstück 19/1 – 44 m²  - Verkaufsfläche 44 m² GBl. 767 

Flurstück 47 – 605 m²   - Verkaufsfläche 605 m² GBl. 635 

Flurstück 19/2 – 15096 m²  - Verkaufsfläche ca. 160 m² GBl. 672 

Flurstück 46 – 5490 m²  - Verkaufsfläche ca. 75 m²  GBl. 754 

 

an Herrn Ingo Klein aus Harnekop 

 

zum Kaufpreis in Höhe von 35.005,00 Euro. Der Kaufpreis entspricht damit dem Angebot 

vom 22.10.2013 und ist das Höchstgebot im Rahmen des beschränkten Bieterverfahrens. 

Das Grundstück befindet sich in Kommunaleigentum der Gemeinde Prötzel. Die 

Entbehrlichkeit des Grundstücks wird von der Gemeindevertretung Prötzel festgestellt. Alle 

Kosten, die in Verbindung mit dem Kaufvertrag stehen – einschließlich Vermessungskosten, 

sind vom Erwerber zu tragen. Der Kaufpreis ist innerhalb von 6 Wochen nach 

Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. Der Besitzübergang erfolgt wie es steht und liegt mit 

dem 1. des Monats der auf die vollständige Kaufpreiszahlung fällt. Die bestehenden 

Mietverträge sind zu übernehmen. Das Flurstück 89, Flur 1, Harnekop ist an die bisherigen 

Pächter verkauft. Hier ist eine Vermessung erforderlich. Der vorhandene Zaun soll dabei die 

Grenze bilden. Sollte hierbei das Flurstück 91 betroffen sein, ist die Verkaufsfläche 

entsprechend anzugleichen. In diesem Zusammenhang wurden die Flurstücke 91, 49/4, 19/1 

mit einem  Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht belastet.  

Wertabschöpfungsklausel: Bei Verkauf des Vertragsgegenstandes innerhalb der nächsten 10 

Jahre über dem jetzigen Kaufpreis ist der Mehrerlös aus dem Verkauf in voller Höhe (100 %) 

an die Gemeinde abzuführen.  

 

Gleichzeitig werden die Beschlüsse GV Prö/20130213/N24 vom 13.02. 2013 und GV 

Prö/20130410/N16.1 vom 10. 04. 2013 aufgehoben.  

 

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 9 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  1 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:      7      Dagegen:      1            Enthaltung:   0 

 
 

 

Beschluss Nr: GV Prö/20131106/N22 

 

 Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den Verkauf unbebauten Flurstücks 

 

Gemarkung Harnekop, Flur 1 

 

Flurstück 91 - 904 m² Verkaufsfläche – 904 m²  GBl. 767 

 

an   Ute Röhr 

  Seestr. 11 

  15345 Prötzel OT Harnekop 

 



 

zum Verkaufspreis in Höhe von 1.450,-- Euro. Das Grundstück befindet sich in 

Kommunaleigentum der Gemeinde Prötzel. Die Entbehrlichkeit des Grundstücks wird von 

der Gemeindevertretung festgestellt. Alle Kosten, die in Verbindung mit dem Kaufvertrag 

stehen, sind vom Erwerber zu tragen. Der Kaufpreis ist innerhalb von 6 Wochen nach 

Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. Der Besitzübergang erfolgt wie es steht und liegt mit 

dem 1. des Monats der auf die vollständige Kaufpreiszahlung fällt. 

Wertabschöpfungsklausel: Bei Verkauf des Vertragsgegenstandes innerhalb der nächsten 10 

Jahre über dem jetzigen Kaufpreis ist der Mehrerlös aus dem Verkauf in voller Höhe (100 %) 

an die Gemeinde abzuführen.  

 

 

 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 9 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:      0      Dagegen:      8            Enthaltung:   1 
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